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Betreff: Entwurf einer 5. Ärztegesetznovelle 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
 
Die Österreichische Dentistenkammer bedankt sich für die Gelegenheit zu diesem 
Gesetzesentwurf eine Stellungnahme abzugeben und erlaubt sich dazu folgendes zu 
bemerken: 
 
Da es sich bei dem Großteil des Gesetzestextes um eine Umsetzung der Richtlinie 
2001/19/EG in innerstaatliches Recht handelt, hat die Österreichische Dentisten-
kammer dazu keine Bemerkungen anzuführen. 
 
Lediglich zu Punkt 22 (Einfügung von Abs. 7 nach § 18 Abs. 6) erlauben wir uns 
festzuhalten, dass es sich hierbei unserer Meinung nach um eine Übererfüllung der EU-
Vorschriften handelt. 
 
Art. 11 der Verordnung 1612/68/EWG sieht - wie in den Erläuterungen zu den 
entsprechenden Bestimmungen angeführt - die Möglichkeit vor, dass der Ehegatte 
eines Staatsangehörigen eines Mitgliedsstaates, der im Hoheitsgebiet eines Mit-
gliedsstaates eine Tätigkeit im Lohn- oder Gehaltsverhältnis oder eine selbständige 
Tätigkeit ausübt, im gesamten Hoheitsgebiet dieses Mitgliedsstaates irgendeine 
Tätigkeit im Lohn- und Gehaltsverhältnis ausüben darf. Seitens der Öster-reichischen 
Dentistenkammer ist nicht nachvollziehbar, warum der Begriff „irgend-eine Tätigkeit“, 
der sich auf das gesamte Spektrum möglicher Berufstätigkeiten bezieht, hier im 
speziellen auf die Berufstätigkeit als Zahnarzt bezogen werden soll, ist doch aus der 
entsprechenden Bestimmung in keiner Weise herauszulesen, dass der Angehörige die 
gleiche Tätigkeit wie sein Ehegatte ausüben darf. 

 

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.

1/SN-73/ME XXII. GP - Stellungnahme zu Entwurf (gescanntes Original) 1 von 3



- 2 - 

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.

Oie vorg~chlageoe Besllmmung stellt eine weitere Ausweitung deti Berufs.zugangs 
fiJr Personen, die selbst keine Staatsangehörigkeit einer Vertragspanei des Ab
kommens Ober den Europlli5Chen WirtSchaftsraums beSllxen dar und wird dalw:lr ~on 
der Österreichischen Oentistenkammer abgelehnt 

Wir ersuchen um Bertickslchtigung die&ef Stellungnahme. 25 Ausfertigungen dieser 
Stellungnahme wurden dem Prasidlum des Nationalrates Oberminelt. 

Wir ~erbleiben 
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